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Einleitung 

Immer wieder wurde in den letzten Jahren eine heftige Diskussion dar-
über geführt, ob das bestehende Tarifvertrags- und Betriebsverfassungsrecht 
dem Flexibilisierungsbedarf, hervorgerufen durch die fortschreitende Ent-
wicklung in der Arbeitswelt und den wachsenden wirtschaftlichen Schwan-
kungen, noch gerecht wird. Zunehmend wird behauptet, daß die bestehende 
tarifliche Normsetzungsmacht zu groß und deshalb tarifunterworfenen 
Unternehmen in wirtschaftlich schlechten Zeiten die Schaffung von 
betriebsangepaßten, überlebensnotwendigen Regelungen unmöglich sei. 1 

"Einheitsrezepte für unterschiedliche Konjunkturlagen können nicht 
tragen", weshalb Einflüsse der Verbände in die Betriebe abzugeben seien. 
So zuletzt der Präsident der bayerischen Metall- und Elektroindustrie 
Rodenstock. 2 

Dem angeblich zu starren Tarifvertragsrecht wird somit mehr und mehr 
die Verantwortung für die bestehende Beschäftigungsmisere gegeben, Ver-
handsaustritte und Mitgliedschaften ohne Tarifbindung (OT Mitgliedschaft) 
sind die Reaktionen der Arbeitgeber. Der firmenbezogene Dienstleistungsta-
rifvertrag bei debis, der Flexibilisierung insbesondere durch leistungsorien-
tierte, variable Vergütung und Arbeitszeitbudgets ermöglichen soll, gilt als 
große Hoffnung und hat auch bei der Industriegewerkschaft großen 
Anklang gefunden. 3 

Die arbeitsrechtlichen Modebegriffe lauten: Deregulierung, Flexibilisie-
rung und Dezentralisation. Den Höhepunkt erreichte die Diskussion wohl 
mit der Aufforderung des BDI Präsidenten Henkel an die Arbeitgeber, sich 
nicht an die abgeschlossenen Tarifverträge zu halten, was praktisch einer 
Aufforderung zum Rechtsbruch gleichkam. Entsprechend heftig waren die 
Reaktionen auf Gewerkschaftsseite. Henkels Aufruf wurde als Anstiftung 
und Beihilfe zum Betrug angesehen. Er sei ein "Tarifverbrecher", der in 
den "Knast" gehöre.4 

1 Bereits im Jahre 1986: Frankfurter Institut für wirtschaftspolitische Forschung 
e. V. (sog. Kronherger Kreis), Mehr Markt im Arbeitsrecht 1986; im Jahr 1991: 
Gutachten der Deregulierungskommission in Marktöffnung und Wettbewerb 1991, 
8. Kapitel Arbeitsmarkt, S. 133 ff. (138). 

2 Vgl. F.A.Z. vom 28.9.1999, S. 17. 
3 Dies hat zumindest der Vorsitzende des Konzernbetriebrates von debis Schiller 

beim debis Kongreß im November '99 über seine Gespräche mit führenden IG Me-
tall-Vertretern berichtet. 
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Tatsache ist, daß der Tarifvertrag regelmäßig eine Vielzahl von Arbeits-
verhältnissen regelt und für Betriebe unterschiedlichster wirtschaftlicher 
Kraft Wirkung entfaltet. Grundsätzlich kann der Tarifvertrag nur sehr allge-
mein gehaltene Regelungen treffen und birgt deshalb tatsächlich die Gefahr 
in sich, auf die speziellen Bedürfnisse der einzelnen Betriebe nicht ausrei-
chend Rücksicht zu nehmen. 

In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, ob eine Verschiebung 
der Regelungsmacht zugunsten der Betriebsautonomie deshalb unumgäng-
lich ist oder ob nicht doch das geltende Tarifrecht flexibel genug ist, um in 
wirtschaftlichen Notzeiten betriebsnahe Regelungen zu ermöglichen. 

Geprüft werden soll die Loslösungsmöglichkeit von der Tarifbindung 
durch konsequente Anwendung des Günstigkeilsprinzips sowie durch außer-
ordentliche Kündigung des Tarifvertrages wegen wirtschaftlicher Unzumut-
barkeit. 

4 Vgl. F.A.Z. vom 6.3.1998, S. 19. 



A. Der Tarifvertrag und seine Bedeutung 
in der Sozial- und Wirtschaftsordnung 

Zunächst ein kurzer Überblick über das Wesen und die Bedeutung des 
Tarifvertrages: 

Eine für das Verständnis maßgebliche Bestimmung enthält § l I TVG: 
Danach regelt der Tarifvertrag "Rechte und Pflichten der Tarifvertragspar-
teien und enthält Rechtsnormen, die den Abschluß und die Beendigung von 
Arbeitsverhältnissen sowie betriebliche und betriebsverfassungsrechtliche 
Fragen ordnen können." Der Tarifvertrag bedarf nach § l II TVG der 
Schriftform. Auf § 1 TVG basierend entwickelte Nipperdey seine mittler-
weile als "klassisch"1 bezeichnete Definition des Tarifvertrages: "Tarifver-
trag ist der schriftliche Vertrag zwischen einem oder mehreren Arbeitgebern 
oder Arbeitgeberverbänden und einer oder mehreren Gewerkschaften zur 
Regelung von arbeitsrechtlichen Rechten und Pflichten der Tarifvertragspar-
teien (schuldrechtlicher Teil) und zur Festsetzung von Rechtsnormen über 
Inhalt, Abschluß und Beendigung von Arbeitsverhältnissen sowie über 
betriebliche und betriebsverfassungsrechtliche Fragen und gemeinsame Ein-
richtungen der Vertragsparteien (normativer Teil)"? 

I. Schuldrechtlicher Teil des Tarifvertrages 

Nach Satz l des § 1 I TVG werden durch den Abschluß von Tarifverträ-
gen wie bei jedem anderen Vertrag Rechte und Pflichten der Vertragspar-
teien begründet. Dieser schuldrechtliche Teil des Tarifvertrages begründet 
nur für die Tarifparteien Rechte und Pflichten, nicht jedoch für den einzel-
nen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, es sei denn letzterer war am Abschluß 
eines Firmentarifvertrages beteiligt. Welche Rechte und Pflichten hierbei 
vereinbart werden, steht den Tarifvertragsparteien aufgrund ihrer Vertrags-
freiheit frei. 3 Typischer Inhalt des schuldrechtlichen Teils ist z. B. die Auf-
nahme von Schlichtungsvereinbarungen, d.h. die Verpflichtung der Tarifver-
tragsparteien, vor Durchführung eines Arbeitskampfes Verhandlungen im 
Rahmen eines Schlichtungsverfahrens durchzuführen. Der Ablauf solcher 

1 Als ldassich bezeichnet Schaub, ArbR Hb., S. 1304 Nipperdeys Definition. 
2 Hueck/Nipperdey Bd. II 1. Hb., S. 207. 
3 Löwisch/Rieble, TVG, § 1 Rdn. 267; Wiedemann, TVG, § 1 Rdn. 753. 

2 Freihube 
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